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 Veröffentlicht am 26.04.2017

Norm

KSchG §25c

1. KSchG § 25c heute

2. KSchG § 25c gültig ab 01.01.1997 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 6/1997

Rechtssatz

Durch § 25c KSchG ist auch derjenige geschützt, der im Interesse des Schuldners zur Besicherung von dessen

Verbindlichkeit auf eigenes wirtschaftliches Risiko eine Bankgarantie bestellt.Durch Paragraph 25 c, KSchG ist auch

derjenige geschützt, der im Interesse des Schuldners zur Besicherung von dessen Verbindlichkeit auf eigenes

wirtschaftliches Risiko eine Bankgarantie bestellt.
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